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1 der Beilagen XXVII. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, das Gesetz über das Bundesamt zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung und die Strafprozeßordnung 1975 
zur Umsetzung der Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die 
finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 

 Artikel 1 Änderung des Strafgesetzbuches 
 Artikel 2 Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 

Korruptionsbekämpfung 
 Artikel 3 Änderung der Strafprozessordnung 1975 
 Artikel 4 Inkrafttreten 
 Artikel 5 Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union 

Artikel 1 
Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xx/xxxx, wird wie folgt geändert: 

1. Am Ende des § 74 Abs. 1 Z 4a lit. b wird die Wendung „Unionsbeamter (Z 4b) ist oder - für die Zwecke 
der §§ 168d, 304, 305, 307 und 307a - der öffentliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung 
der oder Entscheidungen über die finanziellen Interessen der Europäischen Union in Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten übertragen bekommen hat und diese Aufgaben wahrnimmt,“ angefügt. 

2. § 74 Abs. 1 Z 4b lautet: 
 „4b. Unionsbeamter: jeder, der Beamter oder sonstiger Bediensteter im Sinne des Statuts der Beamten 

der Europäischen Union oder der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Union ist oder der der Europäischen Union von den Mitgliedstaaten oder von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird und dort mit Aufgaben 
betraut ist, die den Aufgaben der Beamten oder sonstigen Bediensteten der Europäischen Union 
entsprechen; Unionsbeamte sind auch, soweit das Statut nicht gilt, die Mitglieder der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, die nach dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union oder dem Vertrag über die Europäische Union errichtet 
wurden, und die Bediensteten dieser Einrichtungen;“ 

3. Im § 153b Abs. 5 lautet der letzte Satz: 
„Öffentliche Haushalte sind die Haushalte der Gebietskörperschaften sowie anderer Personen des 
öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der Kirchen und Religionsgesellschaften.“ 
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4. Nach dem § 168b werden folgende §§ 168c und 168d samt Überschriften eingefügt: 
„Ausgabenseitiger Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union 
§ 168c. (1) Wer in Bezug auf Ausgaben, die nicht in Zusammenhang mit einer Auftragsvergabe 

(Abs. 5) stehen, Mittel oder Vermögenswerte aus dem Gesamthaushalt der Europäischen Union oder aus 
den Haushalten, die von der Europäischen Union oder in deren Auftrag verwaltet werden, 
 1. unter Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen oder 

Unterlagen oder unter Verletzung einer spezifischen Informationspflicht unrechtmäßig erlangt 
oder zurückbehält, oder 

 2. zu anderen Zwecken als jenen, für die sie ursprünglich gewährt wurden, missbräuchlich 
verwendet, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der 

Europäischen Union (Abs. 1) in Bezug auf Ausgaben, die in Zusammenhang mit einer Auftragsvergabe 
(Abs. 5) stehen, mit dem Vorsatz begeht, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern. 

(3) Wer durch die Tat (Abs. 1 oder 2) einen 5 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt oder die 
Tat im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 

(4) Wer durch die Tat (Abs. 1 oder 2) einen 100 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wer durch die Tat einen 300 000 Euro 
übersteigenden Schaden herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(5) Ausgaben im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge sind alle Ausgaben in 
Verbindung mit öffentlichen Aufträgen im Sinne des Art. 101 Abs. 1 der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates, ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 

Missbräuchliche Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Europäischen Union 

§ 168d. (1) Wer als Amtsträger unmittelbar oder mittelbar Mittel oder Vermögenswerte verwaltet 
und diese Mittel entgegen ihrer Zweckbestimmung bindet oder ausbezahlt oder sonstige Vermögenswerte 
entgegen ihrer Zweckbestimmung zuweist oder verwendet und dadurch die finanziellen Interessen der 
Union schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

(2) Wer durch die Tat einen 5 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt oder die Tat im Rahmen 
einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Wer durch die Tat einen 100 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wer durch die Tat einen 300 000 Euro übersteigenden Schaden 
herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.“ 

5. Dem § 304 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Wer ausschließlich nach § 74 Abs. 1 Z 4a lit. b letzte Alternative Amtsträger ist, ist nach dieser 

Bestimmung strafbar, wenn er mit dem Vorsatz handelt, dass durch die Vornahme oder Unterlassung des 
Amtsgeschäftes die finanziellen Interessen der Union geschädigt oder wahrscheinlich geschädigt 
werden.“ 

6. Dem § 305 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) § 304 Abs. 3 gilt sinngemäß.“ 

7. Dem § 307 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Wer die Tat in Bezug auf eine Person begeht, die ausschließlich nach § 74 Abs. 1 Z 4a lit. b 

letzte Alternative Amtsträger ist, ist nach dieser Bestimmung strafbar, wenn er mit dem Vorsatz handelt, 
dass durch die Vornahme oder Unterlassung des Amtsgeschäftes die finanziellen Interessen der Union 
geschädigt oder wahrscheinlich geschädigt werden.“ 

8. Dem § 307a wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) § 307 Abs. 3 gilt sinngemäß.“ 
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Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 

Korruptionsbekämpfung 

Das Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK-G), 
BGBl. I Nr. 72/2009, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 101/2017, wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 wird nach Z 9 folgende Z 9a eingefügt: 
 „9a. Missbräuchliche Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der Europäischen Union (§ 168d StGB),“ 

2. § 4 Abs. 1 Z 13 lautet: 
 „13. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit die Vermögensbestandteile aus einem in Z 1 bis 8, Z 9, 

Z 9a, Z 11 zweiter und dritter Fall und Z 12 genannten Vergehen oder Verbrechen herrühren, 
Kriminelle Vereinigung oder Kriminelle Organisation (§§ 278 und 278a StGB), soweit die 
Vereinigung oder Organisation auf die Begehung der in Z 1 bis 9a und Z 11 zweiter und dritter 
Fall genannten Vergehen oder Verbrechen ausgerichtet ist,“ 

3. Dem § 13 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 4 Abs. 1 Z 9a und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019 treten mit 

xx.xx.20xx in Kraft.“ 

Artikel 3 
Änderung der Strafprozeßordnung 1975 

Die Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xx/xxxx, wird wie folgt geändert: 

1. § 20a Abs. 1 Z 1 lautet: 
 „1. Veruntreuung, schwerer oder gewerbsmäßig schwerer Betrug, betrügerischer 

Datenverarbeitungsmissbrauch, Untreue, Förderungsmissbrauch, betrügerische Krida, 
ausgabenseitiger Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union und 
missbräuchliche Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Europäischen Union, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 
dass der durch die Tat herbeigeführte Schaden 5 000 000 Euro übersteigt oder sich der Vorsatz 
darauf erstreckt (§ 133 Abs. 2 zweiter Fall, § 147 Abs. 3, § 148 zweiter Fall, § 148a Abs. 2 
zweiter Fall, § 153 Abs. 3 zweiter Fall, § 153b Abs. 4, § 156 Abs. 2 168c Abs. 4 und § 168d 
Abs. 3 StGB);“ 

2. In § 20a Abs. 1 Z 6 wird die Wendung „BörseG, BGBl. I Nr. 79/2016“ durch die Wendung 
„BörseG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017“ ersetzt. 

3. § 514 Abs. 41 lautet: 
„§ 20 Abs. 1 Z 1 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019 treten mit xx.xx.20xx in 
Kraft.“ 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Art. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019 tritt mit xx.xx.20xx in Kraft. 

Artikel 5 
Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union 

Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1371 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug, ABl. Nr. L 198 vom 
28.07.2017 S 29, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 350 vom 29.12.2017 S. 50. 
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